
Termin/OrT

4. Juni 2018 in Berlin

 J. Gleichmann Prof. T. Jäschke J. Neuhaus G. Prahl M. Richter R. Wehner

Datenschutzreform (DSGVO), 
Krankenhausarztnummer und 
Standortdefinition
Brisante Baustellen für die Krankenhäuser

Hohe Relevanz für die Zukunft des Krankenhauses -
Diese Reformen  greifen tief in die wirtschaftlichen 
Strukturen eines Krankenhauses ein

Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): 
Scharf gestellt auch für Krankenhäuser ab Mai 2018
Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 

Die Krankenhausarztnummer:
Ursachen und Wirkung

Neue Standortdefinition: 
Einstieg im Sommer 2018
Geokoordinaten anhand digitaler Karten
Was ist ein Standort? Auswirkungen auf Mindestmengen, 
Notfallstrukturen und Abrechnungen, Qualitätsberichte

Neues Standortverzeichnis: 
Was muss wer bis wann melden?
Aufgaben des InEK und der neuen Clearingstelle



ZielseTZung

referenTen

Teilnehmer

ZENO-Veranstaltungen stehen allen Interessierten offen, die solide Informa-
tionen für Entscheidungen benötigen, wo immer sie diese zu treffen haben. Als 
Entscheidungsträger im Krankenhaus, in der Industrie, in Krankenkassen, in der 
Krankenversicherung, als Anbieter von Dienstleistungen sowie als Vertreter von 
interessierten Verbänden.

leiTung

Gabriele Prahl, Geschäftsführerin, GfG Gesellschaft für 
Gesundheitsökonomie & -management mbH, Hamburg

Johannes Gleichmann, Syndikusrechtsanwalt und ehem. 
Datenschutzbeauftragter, St. Josefs-Hospital, Wiesbaden

Prof. Dr. Thomas Jäschke, Medizin- und Wirtschaftsinformatiker, IT-Security,  
FOM Hochschule für Ökonomie & Management gGmbH, Dortmund;  
Vorstand, DATATREE AG, Düsseldorf

Dipl.-Inform. Jan Neuhaus, Geschäftsführer Dezernat IT, Datenaustausch und 
eHealth, Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), Berlin

Marcel Richter, Referat Krankenhausvergütung, Abteilung Krankenhäuser,
GKV-Spitzenverband, Berlin

Dipl.-Vw. Rosemarie Wehner, Bereich Politik, 
Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), Berlin

Es gibt brisante aktuelle Baustellen für Krankenhäuser, die zur Chefsache werden 
sollten: die neue Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die 
neue Krankenhausarztnummer, in Kombination mit einer neuen Standortdefinition. 

Die DSGVO ist ab dem 25. Mai 2018 europaweit geltendes Recht und für Kran-
kenhäuser und deren Tochterunternehmen mit ihren patientenbezogenen Daten 
hochsensibel. Sie tritt gleichzeitig mit dem neuen deutschen Datenschutzrecht in 
Kraft und erfordert Neuorganisation (Dokumentation, Verantwortlichkeiten) und 
Investitionen. Auf allen Leitungsebenen sollten jetzt Mitarbeiter und Unternehmen  
dringlich vor Haftung und drastischen Bußgeldern geschützt werden.

Die neue Krankenhausstatistik – relevant u. a. für Krankenhausplanung, Qualitäts-
sicherung, mit sämtlichen ambulanten Leistungen, Personalzahlen und -qualifika-
tionen – fordert eine neue Datenstruktur, die bereits für 2018 erhoben wird.

Ab dem Jahr 2020 wird die Krankenhausstatistik dann mit den Daten des neuen 
Standortverzeichnisses gemappt. Es wird künftig auf Geokoordinaten mit digita-
len (!) Karten beruhen – mit großer Transparenz für jeden einzelnen Standort. Es 
kann aber auch passieren, dass plötzlich aus einem großen regionsübergreifenden 
Standort viele kleine werden. Verantwortlich dafür ist die neue Standortdefinition. 
Das kann missliche Folgen haben. Da bricht plötzlich die Mindestmenge weg, die 
Abrechnungsberechtigung oder der gerade sicher geglaubte Standort für die stationäre 
Notfallversorgung. Auch Qualitätsberichte und Positionen im Landeskrankenhaus-
plan können betroffen sein.

Es werden Neupositionierungen und/oder Kooperationen notwendig, die aktiv 
angegangen werden sollten – zumal auch die geplante Krankenhausarztnummer 
zu einem ungeahnten Plus an Transparenz führen wird. 

Diese Veranstaltung richtet sich an alle strategischen Entscheider eines Kranken-
hauses: Geschäftsführer, ärztliche Direktoren, Chefärzte und speziell IT-Leiter und 
EDV-Mitarbeiter. Sie werden detailliert über die anstehenden Baustellen, die alle 
irgendwo miteinander verbunden sind, informiert und erfahren, welche Bauab-
schnitte krankenhausseitig vordringlich bearbeitet werden sollten.



PrOgramm

4. Juni 2018

Leitung: Gabriele Prahl

Begrüßung der Teilnehmer

Die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Prof. Dr. Thomas Jäschke
Datenschutz à la DSGVO: Viel Arbeit – aber manches wird auch leichter 
- Verarbeitung personenbezogener Daten: Neue Verantwortlichkeiten 
 und Abläufe
- Informationspflicht und Auskunftserteilung: Durch Vereinheitlichung 
 und Konkretisierung aufwandsärmer
- Was kann ich, was muss ich vom KIS-Anbieter fordern?
- Bußgelder in existenzbeeinträchtigender Höhe
- To do's für die Krankenhäuser 

Diskussion

Kaffee und Tee im Foyer

Johannes Gleichmann
Die praktische Umsetzung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung 
im Krankenhaus
- Vorgehensweise zur Identifikation der wichtigsten Handlungsfelder
- Kriterien für die Priorisierung der Umsetzungsschritte
- Tipps und Tricks für eine pragmatisch und effiziente Vorgehensweise
- Umgang mit Behörden bzw. kirchlichen Datenschutzstellen

Diskussion

Gemeinsames Mittagessen

Krankenhausstatistik – Krankenhausarztnummer – Standortdefinition und 
Standortverzeichnis

Dipl.-Vw. Rosemarie Wehner
Novellierung der Krankenhausstatistikverordnung – Was ändert sich für 
die Krankenhäuser?
- Gesetzliche Grundlage und Zeitplan
- Änderungen der Krankenhausstatistikverordnung ab 2018
- Bewertung aus Sicht der Krankenhäuser
- Fazit und Zusammenfassung

Dipl.-Inform. Jan Neuhaus
Die Krankenhausarztnummer - Ursachen und Wirkung
- Ursachen und gesetzliche Grundlagen
- Vereinbarung zum Krankenhausarztnummernverzeichnis
- Auswirkungen der Einführung und Pflege des Verzeichnisses auf die
 Personalverwaltung der Krankenhäuser
- Auswirkungen der Nutzung der Krankenhausarztnummer für die  Krankenhäuser
- Ausblick auf die weitere Entwicklung

Kaffee und Tee im Foyer

Marcel Richter
Standortdefinition und Aufbau eines Verzeichnisses: Auswirkungen auf die 
Krankenhauslandschaft
- Relevanz der Standortfrage
- Ergebnis auf Bundesebene: Standortdefinition und Krankenhausverzeichnis
- Standortnummer und Datenübermittlung nach § 301 SGB V
- Verzeichnisaufbau – aktueller Stand
- Prüf- und Fehlerverfahren, Aufgaben Clearingstelle
- Baustelle 2019: Arztnummer für jeden Krankenhausarzt 

Abschlussdiskussion 

Beginn 9.30 Uhr

9.35 Uhr

11.00 Uhr

11.30 Uhr

13.00 Uhr

14.00 Uhr

14.45 Uhr

15.30 Uhr

16.00 Uhr

16.45 Uhr
Ende ca. 17.15 Uhr



Termin

Veranstaltungsort/Hotel

Zimmerreservierung

Gebühr

Leistungen

Konferenz-Nr.

infOrmaTiOn

Vorname/Name

Position

Firma/Institution

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

e-Mail

Datum/Unterschrift

Anmeldungen können telefonisch, per Fax, per e-Mail oder schriftlich erfolgen. Nach Eingang 
der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmekarte sowie die Rechnung. Bei Abmeldung 
eines Teilnehmers bis 2 Wochen vor dem Veranstaltungstermin fallen Stornierungskosten 
in Höhe von c 50,00 (zzgl. 19 % MwSt.) an. Bei Abmeldungen, die später als 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn eingehen, berechnen wir 50 % der Konferenzgebühr und später als 
7 Tage vor Veranstaltungsbeginn die gesamte Gebühr. Wir akzeptieren ohne zusätzliche 
Kosten gerne einen Stellvertreter. Zur Fristenwahrung müssen Stornierungen schriftlich 
erfolgen. Programmänderungen aus dringendem Anlaß behält sich der Veranstalter vor. Mit 
der Anmeldung zu der Veranstaltung wird ausdrücklich das Einverständnis zur Erfassung 
in der Teilnehmerliste erklärt, die allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt wird.

ZENO Veranstaltungen GmbH
Executive Conferences
Neuenheimer Landstraße 38/2
69120 Heidelberg

Telefon 0 62 21/58 80 - 80
Telefax  0 62 21/58 80 - 810
e-Mail info@zeno24.de
Internet www.zeno24.de       V1

anmeldung

1. Teilnehmer:    2. Teilnehmer:

4. Juni 2018, 9.30 Uhr bis ca. 17.15 Uhr

Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade, Lützowufer 15, 10785 Berlin

Für die Teilnehmer steht im Veranstaltungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zu 
Sonderkonditionen zur Verfügung. Die Reservierung nehmen Sie bitte unter Bezug auf
ZENO direkt vor.

c 990,00 zzgl. 19% MwSt.
(ab dem 2. Teilnehmer einer Firma/Institution beträgt die Gebühr c 595,00 zzgl. MwSt.)
Sollten Sie die Online-Anmeldung nutzen, so reduziert sich der Betrag um c 10,00 zzgl. MwSt.

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme an der Konferenz, aktuelle Dokumente,
Mittagessen sowie Pausen- und Konferenzgetränke.

Z1806-06.

Datenschutzreform, Krankenhausarztnummer und Standortdefinition
4. Juni 2018


